
Die Verschärfungen im Strafvollzug wirkten sich besonders gravierend im Zuchthaus 
Fuhlsbüttel aus. Die Strafgefangenen waren nicht nur nahezu rechtlos der Willkür 
der Wachtmeister ausgesetzt, sondern auch einer zunehmenden Bedrohung durch 
die Justiz.

So drohte jedem aus politischen Gründen Inhaftierten nach der Entlassung aus der 
Haft die Einweisung in ein Konzentrationslager. Gefangenenakten wurden ausgewertet 
und von Seiten der Staatsanwaltschaft nachträgliche Sicherungsverwahrung und – 
bei vermeintlichen Sittlichkeitsverbrechern – Kastration beantragt. Die Sicherungsver-
wahrten wurden während des Krieges vom Zuchthaus Fuhlsbüttel in Konzentrations-
lager überstellt, zur – wie das Reichsjustizministeriums mit der SS vereinbart hatte – 
„Vernichtung durch Arbeit“. Die jüdischen Zuchthausgefangenen wurden zumeist im 
KZ Auschwitz ermordet. Aus dem Zuchthaus kamen auch Sinti und Roma, Russen und 
Ukrainer sowie in besonderen Fällen Polen, Tschechen und Deutsche in die Konzen-
trationslager. Gründe für ihre Verfolgung waren verbotene sexuelle Beziehungen zu 
Deutschen, Widerstand gegen das NS-Regime oder Homosexualität. 

Jeder Zuchthausgefangene hatte zu arbeiten. Zunächst handelte es sich um typische 
Gefangenenarbeit wie Tüten kleben, Werg zupfen und Bast flechten. Ab Ende 1935 
wurden arbeitsfähige Gefangene dann in die Strafgefangenenlager im Emsland über-
stellt, in denen bereits KZ-ähnliche Bedingungen herrschten. In Schleswig-Holstein 
bei Nortorf unterhielt das Zuchthaus im Schülper Moor ein Außenkommando mit etwa 
140 Gefangenen. Etliche Häftlinge haben Schülp oder die Gefangenenlager im 
Emsland nicht überlebt.

Während des Krieges wurde eine tägliche zwölfstündige Zwangsarbeit für alle Zucht-
hausgefangenen angeordnet. In der Anstaltsschneiderei und -schuhmacherei 
wurden Arbeiten für die Wehrmacht wie Reparaturen von Uniformstücken und Stiefeln 
durch geführt. In zahlreichen Außenkommandos wurden die Gefangenen zu 
Straßen bau arbeiten, zum Bau von Behelfswohnheimen und zum Trümmerräumen 
nach Bomben angriffen eingesetzt. Besonders gefährlich war das Freilegen von 
nicht explodierten Bomben. 

Im Mai 1945 befanden sich 1033 Inhaftierte im Zuchthaus Fuhlsbüttel, das eigentlich 
nur eine Belegungskapazität von 811 hatte. Die Gefängnisverwaltung benannte gegen-
über der britischen Besatzungsmacht 199 Häftlinge, die wegen politischer, und 834, 
die wegen krimineller Straftaten inhaftiert waren. Etwa die Hälfte dieser Gefangenen 
waren Ausländer.

Die am häufigsten angeführten politischen Straftaten waren „Wehrkraftzersetzung“, 
„Rundfunkverbrechen“, „Vorbereitung zum Hochverrat“ und „Sabotage“. 

Tatsächlich waren jedoch weit mehr politische Häftlinge im Zuchthaus, denn zu den 
Kriminellen zählte die Verwaltung der Fuhlsbütteler Strafanstalten auch die vielen 
Fahnenflüchtigen, die Homosexuellen und alle, die wegen Kriegswirtschaftsverbrechen, 
die häufig einen politischen Hintergrund hatten, verurteilt worden waren. 

Zuchthaus Fuhlsbüttel

Ausländer und Staatenlose im Zuchthaus Fuhlsbüttel 
während des Krieges nach einer Aufstellung 
der Hamburger Justizverwaltung 1945

Belgiern 39

Dänemark 64

Elsass-Lothringen 84

England 3

Frankreich 104

Italien 14

Jugoslawien 13

Lettland 4

Litauen 4

Luxemburg 2

Niederlande 54

Norwegen 472

Oberschlesien 30

Österreich 79

Polen 62

Rumänien 4

Russland 24

Schweden 3

Schweiz 4

Slowenien 1

Staatenlos 7

Sudetenland 36

Tschechien 404

Ungarn 6

Zuchthausgebäude, 
Ende der 1920er Jahre


